
Amt Ostufer Schweriner See 
Der Amtsvorsteher 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
Rechtssetzungsverfahren zum Erlass der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
„Schweriner Seenlandschaft - Landkreis Parchim“ 
 

Öffentliche Auslegung gemäß § 30 Abs. 2 des Landesnaturschutzgesetzes 
des Entwurfs der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Schweriner Seenlandschaft 
– Landkreis Parchim“ 
 
 
Der Landrat des Landkreises Parchim beabsichtigt, die Verordnung über das 
Landschaftsschutzgebiet „Schweriner Seenlandschaft – Landkreis Parchim“ zu erlassen und 
führt hierzu das Verfahren zum Erlass dieser Rechtsverordnung durch. 
 
Gemäß § 30 Abs. 2 des Landesnaturschutzgesetzes Mecklenburg – Vorpommern in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 2002 (GVOBl. M- V S. 1) wird der Entwurf 
der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Schweriner Seenlandschaft – Landkreis 
Parchim“ mit den dazugehörigen Karten in der Zeit  
 

vom 16. August 2004 bis zum 17. September 2004 
 

im Amt Ostufer Schweriner See, Dorfplatz 4, 19067 Rampe, Zimmer 02 (Bürgercenter) 
während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. 
 
Bedenken und Anregungen können von jedermann während der Auslegungszeit und bis zu 
zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungszeit beim Amt Ostufer Schweriner See, Der 
Amtsvorsteher, Dorfplatz 4, 19067 Rampe, oder beim Landkreis Parchim, Der Landrat, 
Untere Naturschutzbehörde, Putlitzer Straße 25, 19370 Parchim, vorgebracht werden. 
 
 
 
 
Folgmann 
Amtsvorsteher 


